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VORWORT ZUR 14. AUFLAGE 

 
Die Neuauflage des inzwischen vergriffenen Buchs gab Gelegenheit 
zu Korrekturen und Ergänzungen, auf die mich zum Teil aufmerk-
same Leser hingewiesen haben. Dafür, wie für manche Kritik, be-
danke ich mich herzlich. 

Wenig anzufangen wusste ich allerdings mit der Kritik von M. 
T h .  F ö g e n  (Süddeutsche Zeitung, 9.10.2001, B 25), die lieber als 
eine „interpolierte“ Neuauflage einen Nachdruck von Kunkels 
Werk gesehen hätte. Mir empfahl sie: „besser, anders“. Es „besser“ 
als Kunkel zu machen, muß ich ebenso anderen überlassen, wie es 
„anders“ zu machen. Davon, es „anders besser“ zu machen, konnte 
Fögen mich nicht überzeugen. Auch wenn es immer nur um eine 
Annäherung an die historische Wirklichkeit gehen kann und sich 
auf den Spuren der Vorgänger nur geringe Erkenntnisfortschritte 
erzielen lassen, ziehe ich Geschichte Geschichten vor. 

 
Münster, im Juli 2005 Martin J. Schermaier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



VORWORT ZUR 13. AUFLAGE 

 
Die lehrreiche und dennoch bündige „Römische Rechtsgeschichte“ 
Wolfgang Kunkels zu überarbeiten heißt sie verschlechtern. Das 
liegt nicht nur daran, daß eine Neubearbeitung die „schöne und ge-
diegene, geradezu klassische Sprache“ (Kupisch, SZ 98, 1981, 446) 
des Originals nicht erreichen kann. Nachdem das Lehrbuch 30 Jah-
re brach lag, mußte an vielen Stellen der einheitliche, wie aus einem 
Guß formulierte Gedankengang Kunkels durchbrochen werden, 
um neue Deutungen und Erkenntnisse der rechtshistorischen For-
schung einzuschieben. 

Trotz dieser Vorbehalte war die Verlockung groß, die Neuauf-
lage dieses Lehrbuchs zu betreuen. Dabei habe ich mich bemüht, 
mit dem ererbten Text behutsam umzugehen. Die am weitesten 
gehenden Eingriffe betreffen Ergänzungen zum Privatrecht und 
Zivilprozeßrecht der XII Tafeln, zu Ausbildung und Rolle des prä-
torischen Rechts, zum Einfluß der griechischen Philosophie auf die 
klassische Rechtswissenschaft und zur Rolle des römischen Rechts 
für die europäische Rechtsentwicklung. Im übrigen habe ich mich 
auf knappe inhaltliche Ergänzungen oder Korrekturen beschränkt.  

Der Anhang „Quellen und Schrifttum“ wurde beibehalten und 
durchgehend mit Hinweisen auf jüngere Literatur ergänzt. Dieser 
Teil ist gegenüber der letzten Auflage am stärksten angewachsen 
und geht mittlerweile weit über die Bedürfnisse eines Studenten, 
der sich über weiterführende Literatur unterrichten will, hinaus. 
Doch soll dieser Anhang auch dem Fachmann den raschen Um-
blick ermöglichen; zudem ist bei den meisten Titeln vermerkt, ob 
es sich um ein grundlegendes Werk oder um Spezialliteratur han-
delt. Daß jüngere Titel unverhältnismäßig zahlreich vertreten sind, 
hat mehrere Gründe. Zum einen lassen sich über neuere Werke vie-
le ältere auffinden, die in dieser Bibliographie nicht genannt wer-
den können, zum anderen ist in den letzten Jahrzehnten die Zahl 
der Fachpublikationen überproportional angewachsen. Schließlich 
fiel es mir oft schwerer, etwas unerwähnt zu lassen, als es in die 
Bibliographie aufzunehmen. 

Das Lehrbuch selbst ist nach wie vor für Studenten gedacht 
und für Studenten gemacht. Sowohl Juristen als auch Historiker 
sollen damit einen ersten Zugang zur römischen Rechtsgeschichte 



Vorwort zur 13. Auflage VIII 

und einigen Aspekten des römischen Rechts finden. Daß außerdem 
vertiefte Kenntnisse des römischen Privatrechts für Studierende der 
Rechtswissenschaft unerläßlich sind, sei – obwohl selbstverständ-
lich – an dieser Stelle auch hervorgehoben. 

Für Unterstützung bei der Literaturbeschaffung und vielerlei 
Hilfe in der technischen Ausführung des Manuskripts bedanke ich 
mich bei den Mitarbeitern meines Lehrstuhls am Institut für 
Rechtsgeschichte in Münster. Wer die Mühen dieses Handwerks 
kennt, weiß, wie viele Augen und Hände tätig sein müssen, bis ein 
solches Büchlein gedruckt vorliegt. 

 
Münster, im Juli 2001 Martin J. Schermaier 

 



VORWORT ZUR 6. AUFLAGE 

 
Diese Einführung in die Geschichte des römischen Rechts ist in 
den ersten Nachkriegsjahren entstanden, als es galt, den damals 
herrschenden totalen Mangel an Studienbehelfen schnell zu behe-
ben. 1948 von einem unbekannten Verleger in sehr bescheidener 
Ausstattung herausgebracht, wäre das Büchlein eine ephemere Er-
scheinung jener Notzeit geblieben, hätte nicht der Böhlau-Verlag 
sich seiner angenommen, seine äußere Gestalt von Auflage zu Auf-
lage verbessert und meinen Änderungs- und Ergänzungswünschen 
stets verständnisvoll Rechnung getragen. 

Äußerste Knappheit der Darstellung war zur Zeit der Entste-
hung des Buches eine Notwendigkeit. Ich mußte mich darum in 
der Stoffauswahl auf das Wesentlichste beschränken und doch 
zugleich bemüht sein, trotz aller Kürze Anschaulichkeit und ein 
gewisses Maß wissenschaftlichen Tiefgangs zu erreichen. Daß mir 
dies einigermaßen gelungen ist, darf ich vielleicht aus dem Erfolg 
des kleinen Werks schließen. Es hat sich, in den späteren Auflagen 
etwas abgerundet, neben den inzwischen erschienenen, zum Teil 
ausführlicheren Darstellungen behaupten können und in nieder-
ländischer, spanischer und englischer Übersetzung auch im Aus-
land Verbreitung gefunden. 

Wie bei den voraufgehenden Bearbeitungen habe ich auch 
diesmal zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Viele von ihnen 
betreffen nur die Ausdrucksweise und erklären sich zumeist aus 
dem Wunsch nach Präzisierung oder dem wachsenden Widerwillen 
des Autors gegen Pomp und Übertreibung. Andere sollen neuen 
Einsichten, fremden und eigenen, Raum geben. Ganz neugefaßt 
wurden die zweite Hälfte des Abschnitts über die Provinzialver-
waltung der späten Republik; die Behandlung der Rechtswissen-
schaft in republikanischer Zeit, die mir in ihrer bisherigen Gestalt 
besonders hinsichtlich des griechischen Einflusses zu pauschal und 
zu enthusiastisch erschien (§ 7 I u. II) sowie die Ausführungen ü-
ber die Herstellung der Digesten, wo die meiner Meinung nach 
durchschlagenden Ergebnisse jüngster Forschung zu berücksichti-
gen waren (§ 11 III 1). Auch die Bemerkungen zur Interpolations-
kritik (§ 11 III 2) wurden etwas umgestaltet; doch gab hier die Dis-
kussion der letzten Jahre nur Anlaß zu Nuancierungen. 



Vorwort zur 6. Auflage X 

Der Anhang ,Quellen und Schrifttum‘ wurde ergänzt und an 
einigen Punkten neu gefaßt. Ich bin mir darüber im Klaren, daß der 
einstmals frohgemut unternommene Versuch, auf wenigen Seiten 
in lesbarer Form einen Überblick über die Quellen unseres Wis-
sens und eine Vorstellung von der Entwicklung der Forschung und 
dem Wert wichtiger Forschungsbeiträge zu vermitteln, nur in be-
scheidenen Grenzen gelingen konnte. Trotzdem ziehe ich das Er-
gebnis dieser meiner Bemühungen auch heute noch einer bloßen 
bibliographischen Liste vor. Darum war ich wiederum bestrebt, 
den Stil dieses Abschnitts so gut wie möglich zu erhalten. Die da-
für unerläßliche strenge Auswahl des anzuführenden Schrifttums 
wird freilich durch das stetige Anwachsen der einschlägigen Litera-
tur immer schwerer. Hoffentlich habe ich bei dieser Auswahl nicht 
allzu oft aus falscher Einschätzung oder Unkenntnis fehlgegriffen. 
 
München, im Juli 1971 Wolfgang Kunkel 
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